
 
 

 

Merkblatt zur 
Antragstellung 
  
Anleitung zum Ausfüllen des Online-Antrags für eine 

Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme 
(EBN) 

 



 

 

  



Antragstellung  
 
 
 
Die Antragstellung ist nur online möglich. Das Antragsformular finden Sie auf www.bafa.de/ebn unter dem jeweiligen 
Modul > Formulare > Antragsformular. 
 
Wenn Sie auf den dort hinterlegten Link geklickt haben, gelangen Sie zum Antragsformular.  
 
Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung zu den auszufüllenden Blöcken. 
 
 
 

Anmeldung 

 
 

 

 
 
Bitte wählen Sie im ersten Schritt aus, ob der Antrag vom Antragsteller oder einer bevollmächtigten Person gestellt 
wird.  

 

 

  



Digitale Authentifizierung 

Es besteht die Möglichkeit die digitale Authentifizierung zu nutzen. Dies bringt mehrere Vorteile mit sich:  
 

 
 

 

 

 

  



Angaben zum Bevollmächtigten 
 
Wenn Sie Ihren Energieberater/Ihre Energieberaterin bevollmächtigt haben, müssen Sie nachfolgend die Kontaktdaten 
des Energieberaters/der Energieberaterin angeben. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall der gesamte Schriftverkehr 
ausschließlich mit diesem Energieberater/dieser Energieberaterin geführt wird und die Vorlage einer Vollmacht 
erforderlich ist. Das Vollmachtsformular finden Sie unter www.bafa.de/ebn > Modul 1, 2 oder 3 > Formulare > 
Vollmacht. 
 
 
 

 
 

  



Antragsteller 

 
Bitte wählen Sie im nächsten Schritt aus, wer Antragsteller ist und geben die Kontaktdaten der Ansprechperson in der 
Organisation an. 
 
Zur Auswahl stehen:  
 

 Stiftung 
 Unternehmen 
 Unternehmen mit kommunaler Beteiligung 
 Kirche, kirchliche Einrichtung, anerkannte Religionsgemeinschaft 
 Kommunaler Zweckverband 
 gemeinnützige Organisation 
 kommunale Gebietskörperschaft 
 Wohnungseigentümergemeinschaften 

 

 
 
 

 

Wirtschaftliche Tätigkeit 

 
Nach dem Ausfüllen der Kontaktdaten müssen Sie angeben, ob der Antragsteller wirtschaftlich tätig ist. 
 

 

 
 



Hinweis: Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem 
bestimmten Markt anzubieten. Eine Gewinnerzielungsabsicht der Einheit ist nicht zwingend notwendig. Beispiel: Ein 
Eigentümer, der ein Nichtwohngebäude vermietet, aber für diese Tätigkeit kein Gewerbe angemeldet hat, gilt in diesem 
Sinne als Unternehmen. Nichtwirtschaftlich ist eine Tätigkeit etwa bei der Ausübung hoheitlicher Befugnisse (z.B. bei 
Nutzung des Gebäudes zu hoheitlichen Zwecken). 
 
 
Bitte beachten Sie: Wird einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgegangen, müssen im Antragsformular Angaben zu dem 
KMU Status, der Klassifikation des Wirtschaftszweigs sowie den bereits beantragten und erhaltenen De-minimis 
Beihilfen gemacht werden (die entsprechenden Felder öffnen sich im Antrag nur dann, wenn Sie die Frage nach der 
wirtschaftlichen Tätigkeit mit „Ja“ beantwortet haben).  
 
 

 
 
 

Klassifikation des Wirtschaftszweiges 

 
Bitte geben Sie hier den Wirtschaftszweig an, in dem der Antragsteller (hauptsächlich) tätig ist. Die vollständige Tabelle 
der möglichen Wirtschaftszweige (WZ-Kode) finden Sie auf der Internetseite des Statistischen Bundesamts unter 
www.destatis.de 

 

Kleines und mittleres Unternehmen (KMU) 

 
Sie müssen in eigener Verantwortung prüfen, ob der Antragsteller ein KMU ist oder nicht. Die genauen 
Voraussetzungen und Hilfestellungen zur Ermittlung des KMU Status finden Sie unter www.bafa.de/ebn > Modul 1, 2 
oder 3 >  Zum Thema > „Benutzerleitfaden zur Definition von KMU“. 
 

 

  



De-minimis-Beihilfen 

 
Einzutragen sind die – unabhängig von dieser Förderung – beantragten und erhaltenen De-minimis-Beihilfen (auch von 
anderen Stellen). Wenn Sie bereits eine andere Förderung erhalten haben, sich aber unsicher sind, ob es sich bei dieser 
Förderung um eine De-minimis Beihilfe handelt, fragen Sie dies bitte bei dem jeweiligen Beihilfegeber nach 
(normalerweise erhalten Sie in einem solchen Fall eine De-minimis-Bescheinigung).  
 
 
 
 
 

  



Angaben zum Fördermodul/zur Vorsteuerabzugsberechtigung 

 
Bitte wählen Sie aus, für welches Fördermodul der Antrag gestellt wird.  
 

 

 
 
 

 

Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigung 
 
Es muss angegeben werden, ob der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Ist dies der Fall, erfolgt die 
Berechnung des Zuschusses auf Basis des Netto-Beraterhonorars. Ist der Antragsteller nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, erfolgt die Förderung auf Basis des Brutto-Beraterhonorars.  
 
 
 



 Angaben zum Energieberater/zur Energieberaterin / Netto-Beraterhonorar 

 
Bitte wählen Sie aus, welcher Energieberater/welche Energieberaterin die Beratung durchführen soll.  
 
Der Energieberater/Die Energieberaterin, der/die die Energieberatung durchführen wird, muss in der Energieeffizienz-
Expertenliste unter www.energie-effizienz-experten.de in der Kategorie „Energieberatung für Nichtwohngebäude“ in 
der jeweiligen Kategorie gelistet sein.  
  
Bitte achten Sie darauf, die vollständige dena-Beraternummer, beginnend mit dem Kürzel „EB“ einzutragen. 
 
Die Angaben zum Netto-Beraterhonorar sind dem Kostenvoranschlag zu entnehmen und einzutragen.  
 

 
 
 



Angaben zur Kumulierung 
 
Wenn bereits anderweitige öffentliche Mittel für die geplante Energieberatung bewilligt wurden, sind diese einzutragen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



1. Energieberatung in Form eines Energieaudits nach der DIN EN 16247  
 
Der Zuschuss ist bei diesem Fördermodul u.a. abhängig von der Höhe der jährlichen Energiekosten. Bitte tragen Sie die 
jährlichen Energiekosten netto (ohne MwSt.) ein.  
 

 
 
Im nächsten Schritt geben Sie bitte alle Standorte ein, die Gegenstand der Beratung sein sollen. Bitte beachten Sie, der 
gesamte Energiebezug des Antragsteller aufgeschlüsselt werden muss. Eine Beschränkung der Beratung nur auf 
Teilbereiche ist daher nicht zulässig. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im Merkblatt „Hinweise zur 
Erstellung eines Beratungsberichts nach der DIN EN 16247“ unter www.bafa.de/ebn > Modul 1 > Informationen zum 
Thema > Publikationen. 
 

 



2. Energieberatung für Nichtwohngebäude nach der DIN V 18599 
 
Der Zuschuss ist bei diesem Fördermodul u.a. abhängig von der Nettogrundfläche des Antragstellers. Bitte tragen Sie die 
Nettogrundfläche und sämtliche Standorte ein, die Gegenstand der Beratung sein sollen.  
 
 

 
 

 
 
  



3. Contracting-Orientierungsberatung 
 
Der Zuschuss ist bei diesem Fördermodul u.a. abhängig von der Höhe der jährlichen Energiekosten. Bitte tragen Sie die 
jährlichen Energiekosten netto (ohne MwSt.) ein.  
 

 
 

Im nächsten Schritt geben Sie bitte alle Standorte ein, die Gegenstand der Beratung sein sollen.  
 



Abschluss / Upload-Seite 

 
Nachdem alle Angaben getätigt wurden, müssen Sie noch die angezeigten Bestätigungen und persönlichen Erklärungen 
abgeben. Danach klicken Sie bitte auf „Weiter“. 
  
 
 

Upload-Seite 
 
Nachdem Sie auf „Weiter“ geklickt haben, gelangen Sie auf die Upload Seite. Auf dieser Seite müssen alle für den Antrag 
erforderlichen Unterlagen hochgeladen werden. Zwingend sind die Unterlagen „Selbsterklärung des Beraters“ sowie ein 
Kostenvoranschlag des Beraters. Sofern ein Bevollmächtigter eingetragen wurde, ist auch eine Vollmacht für diesen 
hochzuladen.  
Das Formular „Selbsterklärung des Beraters“ sowie für die Vollmacht stehen auf der Internetseite des BAFA unter 
www.bafa.de/ebn > Modul 1, 2 oder 3 > Informationen zum Thema > Formulare zur Verfügung. 

 

 
 
 
Im Anschluss wird Ihnen der von Ihnen gestellte Antrag in einer Übersicht dargestellt. Sie sehen dort auch, welche 
Dokumente von Ihnen hochgeladen wurden. Sie haben nun nochmals die Gelegenheit die Angaben zu kontrollieren, 
diese gegebenenfalls abzuändern und den Antrag danach abzusenden. Abschließend kann der Antrag ausgedruckt 
werden.   
 
Hinweis: 
 
Nach Absenden des Antrags erhalten Sie bzw. der Bevollmächtigte zwei E-Mails. In der ersten E-Mail erhalten Sie eine 
Bestätigung, dass der Antrag entgegengenommen wurde sowie einen Link, über den Sie den Antrag anzeigen, speichern 
oder ausdrucken können. 
 
In der zweiten E-Mail wird Ihnen die Vorgangsnummer sowie ein Link mitgeteilt, über den Sie die „Bestätigung der 
wahrheitsgemäßen Angaben“ hochladen können. 
 

  



Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben  
 
Bitte beachten Sie, dass der Antrag final erst bearbeitet werden kann, wenn das vollständig ausgefüllte und 
unterschriebene Dokument „Bestätigung der wahrheitsgemäßen Angaben“ hochgeladen wurde (entfällt in der Regel, 
wenn die digitale Authentifizierung genutzt wurde). Die Bestätigung kann auch vom Bevollmächtigten unterzeichnet 
werden. 
 
Dieses Dokument finden Sie auf der ersten Seite des generierten Antrags .pdf 
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